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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-453/05 

Aus Artikel 19 Absatz 4 der Satzung des 
Gerichtshofes, der nach deren Artikel 53 auf 
das Verfahren vor dem Gericht entsprechend 
anwendbar ist, geht hervor, dass andere 
Parteien als Mitgliedstaaten und Gemein
schaftsorgane vor den Gemeinschaftsgerich
ten nur vertreten kann, wer kumulativ zwei 
Voraussetzungen erfüllt, nämlich erstens 
Anwalt und zweitens berechtigt ist, vor 
einem Gericht eines Mitgliedstaats oder 
eines anderen Vertragsstaats des Abkom
mens über den Europäischen Wirtschafts-
räum aufzutreten. Diese Voraussetzungen 
sind wesentliche Formvorschriften, deren 
Nichtbeachtung zur Unzulässigkeit der Klage 
führt. 

Daher ist die von einer anderen Partei als 
einem Mitgliedstaat oder einem Gemein
schaftsorgan eingereichte Klage, die von 
einer Person unterzeichnet wurde, die, auch 
wenn sie Beteiligte in Rechtsstreitigkeiten 
vor den Gerichten eines Mitgliedstaats ver
treten darf, kein zugelassenes Mitglied der 
Anwaltskammer und somit nicht Anwalt im 
Sinne von Artikel 19 der Satzung ist, 
unzulässig. 

(vgl. Randnrn. 11, 13, 16) 
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